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Kirchenverwaltungswahlen 2024 in St. Bartholomäus 
Deisenhofen, 26.10.2024 

Sehr geehrte Katholikinnen und Katholiken unserer Pfarrgemeinde, 

am 24. November 2024 wird die Kirchenverwaltung für die nächsten sechs Jahre gewählt. Wir möch-

ten Sie herzlich einladen, Ihr Wahlrecht zu nutzen!  

Kirche vor Ort ermöglichen 

Nicht nur bei uns in St. Bartholomäus, St. Stephan, Kreuzpullach und Mariä Geburt in Oberbiberg son-

dern in ganz Bayern werden die Kirchenverwaltungen neu gewählt. Die Kirchenverwaltung ist das Gre-

mium in der Pfarrei, das zusammen mit dem Pfarrer die Kirchensteuerzahler/innen und die Kirchenstif-

tung (Pfarrei) rechtlich vertritt. Hier lenken die gewählten, ehrenamtlichen Kirchenverwaltungsmitglieder 

zusammen mit dem Pfarrer aktiv die finanziellen, baulichen und personellen Geschicke der Pfarrei.  

Die Kirchenstiftung ist die Rechtsträgerin der Pfarrgemeinde und damit z. B. Eigentümerin unserer kirch-

lichen Gebäude (Kirche, Pfarrheim, Pfarrhaus und Kinderhaus) und Arbeitgeberin der Menschen, die bei 

der Pfarrei angestellt sind (z. B. Mesner/in, Pfarrsekretärin, Reinigungskräfte, pädagogisches Personal 

unserer Kindertagesstätte oder Kirchenmusiker).  

Aber erst durch die Kirchenverwaltung und ihre Entscheidungen wird die Kirchenstiftung hand-

lungsfähig. Die Kirchenverwaltung ermöglicht Kirche vor Ort und schafft die Rahmenbedingun-

gen für das Gemeindeleben und das freiwillige Engagement Ehrenamtlicher. 

Die Vertretung der Kirchensteuerzahlerinnen und -zahler 

Die Kirchenverwaltung ist außerdem die Vertretung aller Kirchensteuerzahlerinnen und -zahler vor 

Ort. Sie entscheidet über die Verwendung der örtlichen Kirchensteuer (Kirchgeld) und wählt Vertreterin-

nen und Vertreter in den Diözesansteuerausschuss, der über die Verwendung der Kirchensteuermittel 

in der gesamten Erzdiözese München und Freising entscheidet. 

Gehen Sie wählen 

Die gewählten Mitglieder der Kirchenverwaltung leisten ihren Dienst ehrenamtlich. Diese Christin-

nen und Christen, die sich hier für die Kirche vor Ort engagieren, erhalten ihr Mandat durch Ihre 

Stimme. Nehmen Sie sich die Zeit, die Mitglieder Ihrer Kirchenverwaltung zu wählen. Dieses wichtige 

Gremium der Pfarrgemeinde verdient Ihre Stimme!  

Es grüßt Sie herzlich 

 

Emmeran Hilger Vera Steppacher 

Pfarrer Verwaltungsleitung 
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Sie möchten die Kandidatinnen und Kandidaten gerne näher kennenlernen? Dann 

kommen Sie zur Vorstellung nach dem Gottesdienst am 17.11.2024 in den 

Pfarrsaal von St. Bartholomäus, Schulstraße, 82041 Deisenhofen. 

 

Wahllokal und Beantragung der Briefwahl 
 
Stimmberechtigt ist, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. Bitte bringen 
Sie Ihren Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument mit. 
Wählen Sie Ihre Kirchenverwaltung im Wahllokal im  

Pfarrheim von St. Bartholomäus, Schulstraße, Deisenhofen zu folgenden Öff-

nungszeiten:  

24.11.2024 von 9:00 bis 12:00 Uhr  

 

Sie sind am Wahltag verhindert? Stattdessen können Sie bis Mittwoch, 

20.11.2024 beim Pfarramt einen Briefwahlschein beantragen. Der Antrag kann 

persönlich vor Ort, schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Geben Sie hierzu bitte Fa-

milienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 

Postleitzahl, Ort) an. 
 

Pfarrbüro St. Bartholomäus  

Ödenpullacher Str. 24, 82041 Deisenhofen   

 

Öffnungszeiten: 

Donnerstag, 09:00 - 11:00 Uhr 

E-Mail:   st-bartholomaeus.deisenhofen @ebmuc.de  

Telefon:   089 613726790 


